
 
 
 
 
 
Herrn Bürgermeister 
Franz Dobusch 
Altes Rathaus, Linz 
 
 
Anfrage gemäß § 12 StL betreffend: 
 
Wiederherstellung der Fassade des Brückenkopfgebäud es 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Anfang 2009 wurde der Fassadenputz des Hauses Hauptplatz 6-8, 4020 Linz 
(Finanzgebäude-Ost) teilweise abgeschlagen.  
 
Trotz breiterer öffentlicher Diskussion war und ist es vielen Linzern und Besuchern der 
Kulturhauptstadt bis heute rätselhaft, wie man ein denkmalgeschützes Gebäude absichtlich 
derartig beschädigen kann. Viele Menschen empfinden das betroffene Gebäude als 
dauerhafte Baustelle und Entstellung des Linzer Stadtbildes. 
 
Bis jetzt wurde die Öffentlichkeit weder über die entstandenen Kosten für dieses Projekt 
hinreichend informiert noch die weitere Vorgangsweise erläutert. 
 
Zur Klärung dieser Umstände stelle ich folgende 
 

Anfrage: 
 
1.) Wann wird die Fassade des Hauses Hauptplatz 6-8 , 4020 Linz (Finanzgebäude-Ost) 
in ihrem überlieferten Erscheinungsbild wieder herg estellt? 
 
2.) Haben die Bundesimmobiliengesellschaft als Eige ntümerin sowie das 
Bundesdenkmalamt der Beschädigung zugestimmt? 
 

Wenn ja: Wurde eine Frist zur Herstellung in den ur sprünglichen Zustand 
gesetzt? 
 
Wenn nein: Gibt es eine zum jetzigen Zeitpunkt beka nnte Anzeige wegen 
Sachbeschädigung bzw. liegen Schadenersatzansprüche  vor? 

 
3.) Sind der Stadt Linz Kosten auf Grund des genann ten Projektes entstanden?  
 

Wenn ja: Wie hoch sind die Gesamtkosten und aus wel cher Kostenstelle 
werden sie beglichen? 
 
Wenn nein: Wer übernimmt die Kosten in welcher Höhe ? 

 
 
 
 
GR Michael Raml 
Linz, am 11.01.2010 
 


